
Ergebnisprotokoll für Gebietskonferenz „Kleine Lummersbach bei 

Cyriaxweimar“  

FFH-Gebiet und NSG „Kleine Lummersbach bei Cyriaxweimar“ am 30.10.2020 

Anwesende : siehe Anwesenheitsliste 

1. Schutzgut:  

LRT Anh I: 3150, 6410, 6430, 6510, 91E0*,9110  

Art Anh. II Kammmolch  

2. Entwicklung seit GDE  

  

 



 

Kammmolch GDE EHZ „B“, Kartierung im Jahr 2018 im EHZ „C“ 

3. Fördermöglichkeiten/ Auflagen / Auszug aus dem Planungsjournal:  

- HALM-Förderung (ALR MR-BID) 

- NSG-Verordnung 

 



 



 



 

Vertragsabschlüsse:  

 

 

4. Ergebnis/ Zukünftige Handlungsempfehlung 

LRT 3150:. Der LRT ist insgesamt einer starken Fluktuation unterlegen. Viele der in der GDE erfassten 

Gewässer sind verlandet oder es konnte keine LRT Typische Vegetation festgestellt werden. Im Zuge von 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das Schutzgebiet wurden zahlreiche Kleingewässer neu angelegt 

(Kammmolch-Gewässer).  

1. Kammmolch (Herr Polivka; Bioplan): EHZ „C“,  

- Die Biotope sind in den letzten Jahren zum Laichentwicklungszeitpunkt ausgetrocknet. 

- Im Steinbruch z.Z. das beste Vorkommen 

- Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Habitatqualität, um die Art Wieder in den guten EHZ 

„B“ zu bringen: 

o Nacharbeiten am Steinbruch sollte in den nächsten Jahren wieder erfolgen (Röhricht)  

o Das tiefere, als letztes entstandene Gewässer in der Nähe der Straße an den Zufluss 

anschließen (UWB-Antrag muss erfolgen) 



o Kleine neue Gewässer vor der Schießbahn anlegen (erfolgte 2020) 

- Die Arten der LRT´en besiedeln die neuen Gewässer 

- Die Art „Seekanne“ ist in dem Gewässer an der Straße, wohl angesalbt (nicht natürlichen Ursprungs 

o Entwicklung wird beobachtet 

-  

2. Offenland (Herr Klein ;Bioplan) 

 LRT 6510 („L Wiese im Wald“) 

o Ziel: 2-schürige Mahd 

o Derzeitige Beweidung ist hier ungünstig für den Erhalt,  

o Ein Waldrandsaum sollte entstehen (Abstimmung Eigentümer/ ONB) 

o z.Z. ist die Entwicklungstendenz hin zu einer Feuchtwiese (diese ist zu erhalten) – 

LRT Fläche geht verloren, ohne eine Entwässerung ist der LRT nicht zu halten. 

o die Beweidungspause im Sommer ist nicht mehr einzuhalten (kein Maculinea) 

o Rohre wurden aus den Seiten (Entwässerungsgräben) herausgenommen. Die 

Wiese soll nicht entwässert werden 

o Mindestens eine Mahd/Nutzung ist für das Biotop zwingend erforderlich 

o Eine Nachpflege sollte nach einer Beweidung erfolgen 

o Die Fläche wird ihrer Entwicklung zur Feuchtwiese hin überlassen,  

o Mittelfristige (Wiederherstellung in den nächsten 5 Jahren, bis 2025) 

Wiederherstellung von 0,4ha 6510 auf einer Entwicklungsfläche (Artenarme 

Grünlandfläche entstanden aus Ackereinsaat) an der Straße im Norden des 

NSG /FFH. Die Fläche soll mittels Mahdgutübertrag eines in der Nähe 

befindlichen 6510 LRT im EHZ „A“ begründet werden. Vorherige 

Bodenbearbeitung (mehrmaliges Striegeln ist unerlässlich um die Konkurrenz 

der Grasnarbe zu brechen)  

 Empfängerfläche: Gem. 2508/ Flur 4, Flst. 26/8 (in Teilen) 

 Spenderfläche (Kompensationsfläche der Stadt Marburg (Gem. 

Cyriaxweimar, Fl. 3 Flst. 47/3) 

 Ext Grünland: 

o Die Beweidung ist „stärker“ durchzuführen insbesondere auf die krautigen Arten 

o Auf das Zurückdrängen der Schlehe und des Ginsters ist weiterhin zu achten.  

o Das Auftreten der Rasenschmiele und des Landreitgras ist zu beobachten (ein 

„Grundmulchen“ kann in zeitlichen Abständen wirken – nach Absprache mit FA) 

 Eine Schaf-Beweidung muss bis zum 1.4.j.J. erfolgen 

 Beweidung sollte 2-3x erfolgen 

 Die Nachtpferche sollten weiterhin auf fast allen Flächen möglich und teilw. 

notwendig sein. 

 

 Pfeifengraswiese Flurstück 21/1  

 Der LRT Pfeifengraswiese hat sich von selbst (Vernässung) und nicht zu Lasten des LRT 6510 

entwickelt 

o EZ „B“ und nicht signifikant 

o Pflege: Mahd 

o Zustand des Standortes: wechselfeucht 

o LRT sehr kleinräumig  

 

 Hochstaudensäume LRT 6430, „Verlust“ 0,06ha 



 Korrektur: Der LRT 6430 Hochstaudenflur ist trotz Aussage in der HLBK noch vorhanden 

(keine Verlust Fläche), er wurde lediglich mit abgeweidet und war daher während der 

Kartierung nicht sichtbar. Die Pflanzen werden sich jedoch regenerieren. Daher wird der EHZ 

von ehemals B auf C eingestuft. 

o Die Hochstaudenflur wurde in die Beweidung mit einbezogen und von den Schafen 

abgefressen, daher wurde im Zuge der HLBK dieser LRT nicht mehr nachgewiesen. 

Wiederherstellung der 0,06ha großen Hochstaudenflur durch auszäunen des 

Bestands. 

o Lage: unter Pritelwitz am Bach (FlSt. 26/8) 

o Kein Nachmulchen 

o Auszäunen vor der Beweidung 

o Lage bestimmen und dem Schäfer zeigen! 

 

 Auwald 91E0*: 

o Sehr positive Entwicklung durch Renaturierung im Norden, der ehemals naturferne 

Bach hat hier einen naturnahen Charakter bekommen, neu seit GDE 1,6ha  

 Keine weiteren Maßnahmen 

 Entwicklung beobachten 

 

3. Waldflächen (Herr Zilm; Forstamt Kirchhain) 

 Zunahme des Altholzes und Laubholzes (Altholzbestände (>120j): Zunahme um 5,8ha auf 

37,9ha) 

 Die LRT-Fläche (9110) erweitert sich um 1ha (EZ „B“) - Prognose 

 Die Douglasien im Norden des NSG werden belassen und nicht vorzeitig genutzt.  

 Die Flächen der Borkenkäfer zerstörten Fichten werden in Eichen- / Mischwälder 

umgewandelt (entweder durch Bepflanzung oder NV) 

 

 Verkehrssicherung 

o Die Verkehrssicherung wird weiterhin bei HessenForst liegen und durch das 

Forstamt ausgeführt 

o Das anfallende Holz bei der VSK sollte im Bestand verbleiben 

o Das anfallende Holz in den KF verbleibt im Bestand 

 

 Eichenbestände  

o Fällstop besteht weiterhin, es wird ein Fledermausgutachten beauftragt 

o Buchenbestände sollen gemäß Maßnahmenplan bewirtschaftet werden. 

 Eine Regelung zu der Bewirtschaftung in Verbindung mit der NSG-VO muss 

festgelegt werden. Eine Durchforstung sollte weiterhin zur Zielerreichung 

von vitalen starken Einzelbäumen möglich sein.  

 

 Eichen auf den flachgründigenen Standorten 

o Eichen sind abgestorben, sie werden als Totholz belassen, die Entwicklung ist zu 

beobachten 

 

 Sonstige Beobachtungen: 

o Geflecktes Knabenkraut kommt im Westen an der „Schießbahn“ vor 

o Der ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuer Herr Naumann sowie Herr Milosch 

kümmert sich mittlerweile um die beiden Standorte. Herr Milosch stellt die 



einzelnen Pflanzen händisch frei und schiebt geringfügig Streu ab, um den Pflanzen 

ein besseres Keimbett und Licht zu verschaffen.  

o Ebenso kümmert er sich um ein Vorkommen des echten Tausendgüldenkrauts, 

welches von der Mahd/Beweidung kleinflächig ausgespart wird, auch dieses soll 

kleinflächig freigestellt werden um die Pflanzen zu vermehren. Herr Milosch hat 

bereits in anderen Gebieten mit diesen Maßnahmen gute Erfolge erzielt. 

o Die Besucherzahlen im Gebiet erhöhten sich und es wurde in den letzten Jahren 

vermehrt Picknick gemacht, Hundeproblematik wird angesprochen 

 

4. Anmerkungen: 

 Die Schranke in der Nähe der Kompostierungsanlage wird häufiger zugeparkt 

 Eine Untersuchung der Insekten und ggf. Nachtfalter und Wildbienen wäre wünschenswert 

 Die Nachfolge von dem Schäfer sollte baldmöglichst geklärt werden, denn ab 2025 wird Herr 

Kraus vermutlich seinen Betrieb einstellen 

 Auf allen Beweidungsflächen sind umgefallene Bäume auf die Flächen gefallen und müssen 

entfernt werden (Eigentümer /ONB) 

 Anfrage von dem Beweider Herrn Kraus:  

Er wünscht eine Einsaat mit Luzerne auf die nördlichen Schafbeweidungsflächen. Antwort der 

ONB: Einsaat im NSG nicht möglich 

 

 Die Wanderstrecken des Schäfers für die Beweidung sind zu pflegen und vorzubereiten 

 Die Beweidung im Gebiet ist unbedingt zu erhalten, da das Herausragende des Gebiets die 

19 ha zusammenhängendes blütenreiches, extensives Weidegrünland sind. Dieses ist durch 

seine Qualität und Größe regional bedeutsam und populationserhaltend für die 

vorkommenden Insektenarten. Die Flächen sind nachweislich seit Jahrzehnten ungedüngt 

(da zuvor Truppenübungsplatz), bemerkenswertes Vorkommen der Silge (Selinum carvifolia), 

 Eine Nachpflege muss teilweise und zeitlich versetzt erfolgen 

 Im Gebiet hat Herr Naumann (ehrenamtlicher Schutzgebietsbetreuer) folgende 

Vogelbeobachtungen gemacht: Baumpieper, Schwarzkehlchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Fortschreibung des Maßnahmenplans  

Die an der Gebietskonferenz geschlossenen Vereinbarungen dienen der Optimierung des bestehenden 

Bewirtschaftungsplans. Auch die im HLBK-Bericht ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen haben diese 

Aufgabe. Daher kann der Bewirtschaftungsplan in seiner Form fortgeführt werden und wird mit diesem 

Protokoll noch präzisiert. Die Entwicklungs- und Erhaltungsziele im aktuellen Maßnahmenplan werden mit 

diesem Protokoll konkretisiert und neu festgelegt. Das Protokoll wird an den aktuellen Maßnahmenplan 

angefügt. 

Entwicklung der Wertstufen innerhalb der LRT in ha:  

EU 

Code 

Name des LRT Erhaltungszustand 

ist 2020 

Erhaltungszustand 

soll 2023 

Erhaltungszustand 

soll 2026 

Erhaltungszustand 

soll 2030 

3150 Natürliche eutrophe 

Seen mit einer Ver-

landungsvegetation 

des Magnopotamion 

oder Hydrocharition  

0,080 (B) 

0,011 (C) 

B 

C 

B B 

6410 Pfeifengraswiesen  0,039 (B) B B B 

6430 Feuchte Hochstau-

denfluren  

0,067 (C) B B B 

6510 Magere Flachland-

Mähwiesen  

0,483 (C) C B B 

91E0* Auenwälder mit 

Alnus glutinosa und 

Fraxi-nus excelsior  

1,178 (B) 

0,269 (C) 

B 

C 

B B 

      

Die in der Tabelle aufgeführten Daten wurden während der Gebietskonferenz ermittelt und können daher 

von der in der HLBK festgestellten abweichen (Erläuterungen siehe Text, z.B. Hochstaudenflur) 

Die Erhaltungsziele werden wie folgt konkretisiert: 

3150 (Natürliche eutrophe Seen mit einer Verlandungsvegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition) 

Erhaltung des günstigen Erhaltungszustands durch entschlammen und Entkrauten von Gewässern im regelmäßigen 

Turnus. Wiederherstellung des Günstigen EHZ durch Neuschaffung / Neuanlage kleinerer Gewässern (Auch für den 

Kammmolch) 

 

6410 (Pfeifengraswiesen) 

Der kleinflächig ausgeprägte Bestand wird mittels Mahd im günstigen Erhaltungszustand gehalten.  

 

6430 (Feuchte Hochstaudenfluren) 

Die Hochstaudenflur, welche sich von EHZ „B“ zu „C“ verschlechtert hat wird in der späteren Bewirtschaftung 

ausgeräunt um sich wieder entwickeln zu können. Damit wird der günstige Erhaltungszustand erhalten. 

 

6510 (Magere Flachland-Mähwiesen) 

Ein Teil des Bestands ist in eine Feuchtwiese (0,37 ha gesetzliche geschütztes Biotop) übergegangen. Daher wird eine 

Wiederherstellung des LRTs auf einer anderen Fläche (FlSt. 26/8) (ca. 0,5ha) angestrebt. Auf der bisher artenarme 

Grünlandfläche wird mittels Mahdgutübertrag (Spenderfläche ist eine LRT 6510 Fläche im EHZ „A“, 



Kompensationsfläche der Stadt Marburg, außerhalb der Gebiets Kulisse) versucht den LRT neu zu begründen und sowie 

wiederherzustellen. Anschließend soll der gute Erhaltungszustand durch zweimalige Mahd gemäß Leitlinien des HLNUG 

erhalten werden. In 2022 soll die erste Kontrollkartierung stattfinden, die zielgerichtete Entwicklung hin zum LRT soll 

durch eine Monitoring begleitet werden um auf Fehlentwicklungen zeitnah reagieren zu können.    

 

91E0* (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-nus excelsior) 

Der gute Erhaltungszustand kann ohne weitere Maßnahmen erreicht werden, indem dem LRT Fläche zur ungestörten 

Entwicklung gegeben wird.  

 

Die Kartendarstellung des Maßnahmenplans wird geringfügig angepasst (LRT 6510 Fläche). 

Mit denen in diesem Protokoll festgelegten und konkretisierten Entwicklungs- und Erhaltungszielen kann der 

Bewirtschaftungsplan für das FFH-gebiet „Kleine Lummersbach bei Cyriaxweimar“ für 10 Jahre 

fortgeschrieben werden. 

Das Protokoll wird dem Bewirtschaftungsplan beigefügt und auch im Natureg Viewer veröffentlicht.  
 

 

 



 

 


